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 provisorisch eingesetzte Kronen: 

• 25, 26, 27, 36, 37, 46 

Mundfoto bei Beginn 

Klinisches Beispiel
CMD-Kieler-Konzept  diagnostik ge-
steuerte Therapie (dgT) – die interdiszi-
plinäre, ganzheitliche Vorgehensweise 
des in Kiel ansässigen Teams ist der 
Schlüssel zum Erfolg.

Jubiläum in Innsbruck
30. Innsbrucker Zahn-Prophylaxetage: 
Am 23. und 24. November 2018 konnte 
der Verein ZahnGesundheit Tirol 785 
Teilnehmer und 30 Aussteller in der Tiro-
ler Hauptstadt begrüßen.

paro sonic
Die neue Schallzahnbürste mit der paro 
Hydrodynamic-Sensitive-Technology 
überzeugt – das belegen Messreihen der 
Uni Zürich sowie Tests durch Anwender 
und Professionals.Seite 6 f Seite 12 Seite 15

LUXEMBURG – Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 
dass ein offener Urlaubsanspruch bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
immer ausbezahlt werden muss und 
nicht verfallen kann. Es kommt nicht 
darauf an, ob der Arbeitnehmer den 
Urlaub beantragt hat. Eine Ausnahme 
gibt es nur, wenn der Arbeitgeber den 
Verbrauch des Urlaubs aktiv angebo-
ten hat.

„Das Urteil gilt auch für Öster-
reich. Und es ist ein sozialpolitischer 
Meilenstein“, sagt AK-Präsident Dr. 
Johann Kalliauer. „Es bezieht sich 
nämlich auf die europäische Grund-
rechtecharta und besagt, dass Arbeit-
nehmer dort festgeschriebene Rechte 
auch gegen anderslautendes nationales 
Recht durchsetzen können. Das ist ein 
Durchbruch, weil Österreich seit 2010 
zahlreiche Urteile des EuGHs nicht in 
nationales Recht umgesetzt hat.“

Höchste Stufe des EU-Rechts
Bahnbrechend ist die Begrün-

dung: Denn das EuGH-Urteil bezieht 
sich ausdrücklich auf die Arbeits-
zeitrichtlinie des EU-Rechts, die auch 
in der europäischen Grundsrechte-
charta enthalten ist. Im Unterschied 
zur Richtlinie gehört die Grundrechte-
charta dem sogenannten Primärrecht 

der EU an, sie steht also auf der höchs-
ten Stufe der Rechtsordnung der EU. 
Der EuGH hat mit diesem Urteil aus-
gesagt, dass Arbeitnehmer gegenüber 
ihrem privaten Arbeitgeber den An-
spruch aus dem Urlaubsrecht auf-
grund des Vorrangs der Grund-
rechtecharta vor nationalem Recht 
durchsetzen können. 

Zuletzt hat zum Beispiel der 
Oberste Gerichtshof (OGH) in Öster-
reich entschieden, dass beim Wechsel 
von Vollzeit auf Teilzeit der offene 
Urlaub aus der Vollzeitbeschäftigung 
abgewertet werden kann, obwohl das 
nach den Urteilen des EuGHs unzuläs-
sig ist. Begründet hatte dies der OGH 
damit, dass die EU-Richtlinie nicht 
gegenüber einem privaten Arbeitgeber 
gilt. „Diese Rechtsansicht scheint nun 
überholt zu sein, sodass jeder Verstoß 
gegen EU-Grundrechte von allen Be-
schäftigten gegenüber ihren Arbeit-
gebern geltend gemacht werden kön-
nen“, argumentiert Kalliauer.

Auftrag für Regierung 
und Parlament

Ein weiterer Paragraf des öster-
reichischen Urlaubsgesetzes bewirkt 
etwa, dass Arbeitnehmer bei unbe-
gründetem Austritt den Anspruch auf 
Auszahlung des offenen Urlaubsan-
spruchs verlieren. Auch hier hat der 
EuGH bereits mehrfach entschieden, 
dass der offene Urlaub bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses unabhängig 
von der Beendigungsart auszube-
zahlen ist. Daher müsste nun die 
Urlaubs ersatzleistung auch bei unbe-
gründetem Austritt geltend gemacht 
werden können. 

Es darf mit Spannung darauf ge-
wartet werden, ob der österreichische 
Gesetzgeber nun aktiv wird oder – 
wie bisher – die Arbeit den Gerichten 
überlässt. DT

Quelle: AK Oberösterreich

EuGH: Offener Urlaub ist bei 
Beschäftigungsende auszubezahlen

Urteil ist auch für Österreich verbindlich, 
so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

WIEN – „Digitalisierung und Tele-
medizin sind nicht mehr nur die Zu-
kunftsthemen der Medizin, sie sind 
bereits Teil des ärztlichen Alltags, 
dem wir uns nicht verschließen kön-
nen“, betont Ärztekammerpräsident 
Dr. Thomas Szekeres. Was bei dieser 
Entwicklung aber nicht auf der Stre-
cke bleiben dürfe, „ist die persön-
liche Bindung zwischen Ärzten und 
Patienten“, warnt Dr. Szekeres.

Anlass ist ein Interview mit dem 
Schweizer Telemedizinpionier Dr. 
Andy Fischer auf der Gesundheits-
plattform www.medinlive.at, in dem 
dieser ausführt, dass telemedizini-
sche Angebote von Patienten immer 
stärker angenommen würden. Dr. 
Szekeres: „Für die Patienten muss 
aber die Sicherheit bestehen, dass 
bei telemedizinischen Leistungen 
am anderen Ende der Telefonleitung 
auch tatsächlich ein Arzt sitzt. Nur so 
ist die Qualität der medizinischen 
Betreuung gewährleistet, und diese 
Bedenken müssen in allen Überle-
gungen zur Etablierung telemedizi-
nischer Dienstleistungen immer be-
rücksichtigt werden.“

In der Schweiz hat die Tele-
medizin bereits in den 1990er-
Jahren begonnen, sich zu etablieren. 
Sie profi tierte dabei von den sehr fö-
deralistischen kantonalen recht lichen 
Rahmenbedingungen. So hat bei-
spielsweise die Medgate AG, Betreibe-
rin  der  telemedizinischen Medgate 
Tele Clinic, deren CEO Dr. Fischer ist, 
in Basel eine telemedizinische Bewil-
ligung und darf telemedizinische 
Leistungen von Basel aus für alle 
schweizerischen Kantone erbringen.

Auch wurde die Verrechnung 
von telemedizinischen Leistungen 

mit den Krankenkassen 2004 ge-
samtschweizerisch eingeführt. Die 
Tarife würden mit der Ausweitung 
der  telemedizinischen  Angebote 

auch laufend angepasst. Laut Dr. 
Fischer werden – nach ersten Anlauf-
schwierigkeiten – die Angebote sehr 

Digitalisierung in der Medizin 
als Teil des ärztlichen Alltags

Telemedizin eröffnet neue Möglichkeiten, 
ohne den direkten Patientenkontakt zu verdrängen – Vorbild Schweiz.
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WIEN – Mit dem beschlossenen  
Sozialversicherungs-Organisations-
gesetz wird das bestehende System 
gesamthaft, nachhaltig und zu-
kunftsorientiert neu organisiert.

Sozialministerium: „Mit der  
Sozialversicherungsform haben wir 
im Jahr 2018 eine der größten Struk-
turreformen der zweiten Republik 
begonnen und verfolgen hier klar 
das Ziel, die bestmöglichste Ver-
sorgung der Patienten sicherzu-
stellen“, meint Bundesministerin 
Beate Hartinger-Klein. 

Die bisher 21 Sozialversiche-
rungsträger werden auf fünf Träger 
reduziert. Dadurch wird das Ge-

sundheitswesen agiler, und das 
kommt den Versicherten zugute. 

„Endlich wird es österreichweit 
gleiche Leistung für gleiche Beiträge 
geben. Durch diese Reform wird  
es zu keinen Leistungsverschlechte-
rungen kommen“, betont die Bun-
desministerin abermals. Seit dem  
1. Jänner 2019 wurde mit dieser 
Strukturreform begonnen. „Den 
Weg, den wir begonnen haben, wer-
den wir 2019 auch verantwortungs-
voll weitergehen“, so Hartinger- 
Klein abschließend. DT

Quelle: 
Sozialministerium

Mehr Fairness  
im Sozialversicherungssystem

Bundesministerin Beate Hartinger-Klein ist zuversichtlich.

WIEN – Ein lange für die Medizinische Universität Wien  
tätiger Wissenschaftler beantragte eine Auszeit, um an der 
Sigmund Freud PrivatUniversität das Zahnmedizinstudium 
aufzubauen. Die Karenz wurde verweigert, der Fall landete 
vor dem Verwaltungsgerichtshof.

Seit dem Wintersemester ist die Sigmund Freud Privat- 
Universität Wien (SFU) um einen Studiengang reicher. Für 
ihren neuen Masterstudiengang der Zahnmedizin wollte die 
Privat hochschule Univ.-Prov. Dr. Thomas Bernhart, Facharzt 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, als Leiter gewinnen. 
Der bis dato an der MedUni Wien tätige Wissenschaftler  
beabsichtigte, das Angebot anzunehmen. Er beantragte die  
Genehmigung einer Nebentätigkeit und eine sechsjährige 
Auszeit.

Die MedUni verweigerte ihm beides, wie Die Presse be-
richtete. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass das 
Know-how des Wissenschaftlers ohne eigene Nutz effekte ab-
wandern würde. Der Fall ging bis zum Verwaltungsgerichts-
hof, der jedoch den Einspruch des Wissenschaftlers ablehnte. 
Die MedUni Wien bekam zwar Recht, konnte Univ.-Prov. 
Bernhart dennoch nicht halten. Er entschied sich gegen seine 
Stelle im öffentlichen Dienst und wechselte zur SFU.

Dort betreut er seit diesem Wintersemester als Vizedekan 
und Studiengangsleiter die ersten 23 Masterstudenten der 
Zahnmedizin. DT

Quelle: ZWP online

SFU Wien und MedUni Wien  
ringen um Wissenschaftler der Zahnmedizin
Fall des Univ.-Prov. Dr. Thomas Bernhart ging bis vor den Verwaltungsgerichtshof.

gut angenommen. Ebenso zurück-
haltend war laut Dr. Fischer zunächst 
die Reaktion der Schweizer Ärzte-
schaft auf das damals noch neue Seg-
ment von telemedizinischen Bera-
tungen und Behandlungen, „Tele-

medizin wird aber heute weitgehend 
akzeptiert und auch angewendet“.

Großes Potenzial für Österreich
Für Österreich sieht Fischer ein 

ähnliches Potenzial für telemedizini-
sche Angebote und Leistungen, da die 
Bevölkerungsstruktur wie auch die 

Struktur der Ärzteschaft 
sehr vergleichbar seien. 
Voraussetzung sei natür-
lich die Schaffung ent-
sprechender rechtlicher 
Rahmenbedingungen. 
Jedenfalls werde die wei-
tere digitale Entwicklung 
in der Medizin „viele 
neue und gute Möglich-
keiten eröffnen, ohne 
Ärzte oder den direkten 

Patientenkontakt mit ihnen zu ver-
drängen“. Eine Umorientierung im 
ärztlichen Berufsbild werde jedenfalls 
stattfinden müssen, meint Fischer.

Ähnlich argumentiert auch Dr. 
Szekeres, der darauf verweist, dass 
die Digitalisierung in der Medizin 
grundsätzlich schon vor Jahrzehnten 
begonnen habe, etwa mit der EDV- 
Auswertung von EKG-Kurven. Sie 
sei nicht aufzuhalten und mache 
immer größere Fortschritte. Dr.  
Szekeres spricht dabei von einer 
„Unterstützung durch die Telemedi-
zin bei Diagnose und Behandlung 
von Patienten, aber nicht statt des di-
rekten ärztlichen Handelns am und 
mit dem Patienten, sondern in einer 
sinnvollen Ergänzung“. DT

Quelle: Ärztekammer für Wien

 Fortsetzung von Seite 1: „Digitalisierung 

in der Medizin als Teil des ärztlichen Alltags“

© Sozialministerium/Zinner © Dr. Bernhart

LÜBECK – Im Rahmen des  
19. Lübecker hoT-Workshops wurde 
am 1. Dezember 2018 bekannt gege-
ben, dass Wiebke Volkmann zum  
15. November 2018 bei der hypo-A 
GmbH als zweite Geschäftsführerin 
bestellt wurde. Sie ist die Tochter von 
Peter-Hansen Volkmann, dem Inha-
ber und medizinischen Leiter von 
hypo-A sowie Arzt für Naturheil-
kunde und Sportmedizin, und Irm-
traut Volkmann, Geschäftsführerin 
von hypo-A. Das Familienunterneh-
men produziert seit 1998 hypoaller-
gene  Orthomoleku laria.

Die studierte Agrarwissenschaft-
lerin Wiebke Volkmann hat klare 
Pläne für hypo-A: „Ich möchte den 
Bereich Bildung intensivieren. Natür-
lich bleibt der Fokus auf den Produk-

ten, aber mein Ziel ist es, die Aufklä-
rung voranzutreiben, auch bei End-
verbrauchern“, sagt sie. Und weiter: 

„Gesunde biologische Er-
nährung hat bei hypo-A 
schon immer eine große 
Rolle gespielt. Es ist mir 
ein Anliegen, das Wissen 
über die Herstellung von 
Lebensmitteln zu vertie-
fen und das Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit zu 
stärken. Unsere Ortho-
molekularia und die hy-
poallergene  orthomole-
kulare Therapie hoT sind 
bei  medizinischen  Ex-
perten  und  Spezialisten 

angrenzender Disziplinen anerkannt. 
Und in Zukunft wird das noch aus-
gebaut.“ DT

Quelle: hypo-A

Verstärkung bei hypo-A
Zum 20-jährigen Jubiläum wird Wiebke Volkmann Geschäftsführerin.

Wiebke (links) und Irmtraut Volkmann, 
Geschäftsführerinnen von hypo-A.
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Die Telemedizin bietet Unterstützung bei 
Diagnose und Behandlung von Patienten.

calaject.de
”schmerzarm+komfortabel

”

ANZEIGE

                                        
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich/divers)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch gängige Nennung der männlichen 
und weiblichen Bezeichnungen verzichtet wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf 
Männer und Frauen.

© hypo-A
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